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1.  Zweck der Zuwendung 
 
1Durch die Förderung strategischer und investiver Vorhaben soll die Zuwendung Anreize zur Erschließung 
von Treibhausgasminderungspotentialen vor allem im kommunalen Umfeld verstärken, die Minderung von 
Treibhausgasemissionen beschleunigen und messbare Treibhausgaseinsparungen mit Blick auf das Ziel 
der Klimaneutralität realisieren. 2Sie soll helfen, von bestehenden Förderrichtlinien nicht erfasste Aspekte 
des Klimaschutzes zu berücksichtigen. 3Eine Zuwendung für die in Energieförderprogrammen des 
Freistaates Bayern erfassten Fördermaßnahmen (zum Beispiel Energieforschung, Energienutzungspläne, 
Energiecoaching, kommunaler Energiewirt) ist ausgeschlossen. 4Ziel der Förderung strategischer und 
investiver Vorhaben ist es zudem, individuelle Möglichkeiten zur Bewältigung der Folgen des Klimawandels 
zu ermitteln, anzustoßen und umzusetzen.


